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Bekenntnis zum Zivilschutz
Die letzte Februarwoche stand für die Ostschweiz im Zeichen der
Manöver des Feldarmeekorps 4, die erstmals im Rahmen der
Gesamtverteidigung durchgeführt wurden, um vor allem auch die
wichtige Rolle des Zivilschutzes hervorzuheben. Wir möchten in
diesem Zusammenhang auf die Arbeit der zivilen Führungsstäbe
hinweisen, deren Organisation sich als zweckmässig erwiesen hat.
Es ist zu hoffen, dass das Beispiel der Zürcher Regierung zündet und
damit die Vorkehren auf dem Gebiete der Gesamtverteidigung
in allen jenen Kantonen vorantreibt, wo bis heute leider nichts
oder nur wenig getan wurde. In einem grösseren Bildbericht orientieren

wir unsere Leser über die Manöver, nachdem bereits die
Tagespresse recht ausführlich darüber berichtete sowie Radio und
Fernsehen in guten Berichten Aufgaben und Probleme der
Gesamtverteidigung in sehr instruktiven Sendungen der Bevölkerung
näherbrachten.
In einem Leitartikel geben wir dem Kommandanten des
Feldarmeekorps 2, Oberstkorpskommandant Jakob Vischer, das Wort.
Er befasst sich mit der Rolle der Armee in der Gesamtverteidigung.
Die Manöver im FAK 4 haben in der Übungsanlage wie auch
durch das Geschehen selbst eindrücklich gezeigt, wie wertvoll und
weitgehend Einheiten der Armee in Katastrophen und Krisenlagen

Bevölkerung und Behörden zur Seite stehen können und
die Bedeutung der Schicksalsgemeinschaft unterstreichen, die das

ganze Land ohne Ausnahme verbindet. Wir möchten in diesem
Zusammenhang auch auf das Sonderheft «Armee + Zivilschutz»
der Industrie-Rundschau hinweisen, in dem anerkannte Fachleute
den interessierten Leser aufschlussreich über die Zusammenhänge
orientieren.
In einer allgemeinen Übersicht enthält diese Nummer auch aktuelle
Hinweise auf das weitere Zivilschutzgeschehen in der Schweiz. Wir
bitten unsere Leser, wie auch die Zivilschutzstellen der Kantone
und Gemeinden, uns laufend zu orientieren, um den
«ZIVILSCHUTZ» zu einem Forum echter Diskussion auszubauen, was
nicht ausschliesst, dass auch Beiträge mit einer konstruktiven Kritik
immer willkommen sind.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr Redaktor

/ü^^/ /U^**i
67


	Bekenntnis zum Zivilschutz

